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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1955

Norm

ZPO §228 B7

Rechtssatz

Die Klarstellung der Rechte und P5ichten aus dem Übernahmsvertrage ist für jeden Vertragspartner von so großer

rechtlicher Bedeutung, daß ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung dieses Rechtsverhältnisses

anerkannt werden muß.

Entscheidungstexte

7 Ob 54/55
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